
Jugend-
und Sozialamt

Fachbereich II Soziales



Zweigliedriges Jugendamt (§70 SGB VIII)

Verwaltung                                   Jugendhilfeausschuss

Aufgaben des Jugendhilfeausschusses:
Es gehört zu den Aufgaben des Jugendhilfeausschusses, sich mit allen 
Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit:
1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien 

sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe,

2. der Jugendhilfeplanung,
3. der Förderung der freien Jugendhilfe zu befassen (§ 71 SGB VIII).



Satzung des Jugendamtes

§ 2 Thür KJHAG verpflichtet die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch 
Satzung insbesondere:
1. den Umfang des Beschlussrechtes des Jugendhilfeausschusses,
2. die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (10 oder 15),
3. die Anhörung des Jugendhilfeausschusses vor Beschlüssen der 

Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe,
4. den Umfang des Antragsrechtes des Jugendhilfeausschusses an die 

Vertretungskörperschaft,
5. die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, in denen neben dem Jugendamt die 

anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter 
Maßnahmen vertreten sind, und deren Beteiligung an der Jugendhilfeplanung
zu regeln.



Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses

Stimmberechtigte Mitglieder

- 3/5 des Anteils der Stimmen liegen bei 

Mitgliedern der Vertretungskörperschaften

- 2/5 des Anteils der Stimmen liegen bei 

Mitgliedern, die auf Vorschlag der freien

Träger von der Vertretungskörperschaft

gewählt werden

Beratende Mitglieder

- nach Landesrecht wird die Zugehörigkeit beratender

Mitglieder geregelt ( § 5 ThürKJHAG )

- Oberbürgermeister oder Landrat

- Leiter der Verwaltung des Jugendamtes

- die für die Jugendarbeit zuständige Fachkraft

- Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

- Behindertenbeauftragte

- Jugend- und Familienrichter

- Polizei

- Evangelische und katholische Kirche

- Gesundheitsamt

- Schulamt

- Agentur für Arbeit

- Gesamtelternvertreter/-in Kindertagesstätten

- Kreisschülersprecher/-in

- Jugendmitbestimmungsgremium

Die Satzung kann weitere beratende Mitglieder festlegen.



Stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

§ 4 Abs. 1Thür KJHAG

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören nach Bestimmung der Satzung 
entweder 10 oder 15 stimmberechtigte Mitglieder an, die von der 
Vertretungskörperschaft gewählt werden. Für jedes stimmberechtigte 
Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu wählen. Eine gleichmäßige 
Besetzung von Frauen und Männern ist anzustreben, die in der 
Jugendhilfe ehrenamtlich tätig sind, sind angemessen zu berücksichtigen.



Besonderheiten des Jugendhilfeausschusses

1. die vorgeschriebene Zusammensetzung des 
Jugendhilfeausschusses

1. die Ausweisung des Jugendhilfeausschusses als Teil des 
Jugendamtes

1. das Beschlussrecht des Jugendhilfeausschusses sowie sein 
Anhörungs- und Antragsrecht.







SG USB  (SGL Frau Vollroth)

-Beratung bei Unterhaltsfragen
-Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
-Beistandschaften
-Vaterschaftsanerkennungen/ Vaterschaftsklagen
-Beurkundungen von Sorgerechtserklärungen
-Unterhaltsvorschuss mit Rückholung
-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
-Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
-Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT)

SG USB  (SGL Frau Vollroth)

-Beratung bei Unterhaltsfragen
-Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
-Beistandschaften
-Vaterschaftsanerkennungen/ Vaterschaftsklagen
-Beurkundungen von Sorgerechtserklärungen
-Unterhaltsvorschuss mit Rückholung
-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
-Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
-Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT)



Sachgebiet VIP (SGL Herr Ziegler)

�Hilfen zur Gesundheit
�ambulante, teilstationäre und vollstationäre Eingliederungshilfen für behinderte  
Menschen

�ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Pflege
�Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
�Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
�Bestattungskosten
�Blindenhilfe
�Altenhilfe
�Hilfen in sonstigen Lebenslagen
�Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen
�Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen
�Unterhaltsprüfung nach dem XII. Sozialgesetzbuch
�Pflegestützpunkt Kyffhäuserkreis
�Feststellen von Behinderungen nach dem Schwerbehindertenrecht
�Ausstellen und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
�Prüfung und Bewilligung für Behindertenparkplätze bzw. Sonderparkgenehmigung
�Blindengeld
�Nachweis über Steuervergünstigungen
�Feststellen und Ausgabe der unentgeltlichen bzw. kostenpflichtige Wertmarke für
Freifahrten im öffentlichen Personennahverkehr



Sachgebiet ASD (SGL Frau Mechtold)

-Hilfen zur Erziehung
-Adoptions- und Pflegekinderwesen
-Jugendgerichtshilfe
-Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
-Beratung bei Trennung/ Scheidung/  
Umgangsregelungen

-Babyhausbesuchsprogramm
-unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen





Sachgebiet WJBEV (SGL Herr Noa)

-Wirtschaftliche Jugendhilfe
-Zuschuss zum Elternbeitrag für 
Kindertagesstätten

-Bundeselterngeld
-BAföG
-Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften



Sachgebiet PKP (SGL Frau Panse)

-offene und mobile Kinder- u. Jugendarbeit 
-Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe
-Schulbezogene Jugend- und Schulsozialarbeit
-Fachberatung Kindertagesstätten
-Heilpädagogische Fachberatung in Kitas
-Präventiver und gesetzlicher Jugendschutz
-Jugendverbandsarbeit
-Förderung des Ehrenamts
-Jugendhilfe- und Sozialplanung
-Familienförderungs- und Unterstützungsprojekte 



- Haushalt / EDV / Controlling / Grundsatzfragen

Arbeitsmarkt

- Entgelte

- ThINKA in Artern

- Frühe Hilfen / Kinderschutz

- Recht



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit


